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Herrn 
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1992 -09- 14 
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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mago Barmüller, Apfelbeck haben 

am 14. Juli 1992 unter der Nro 3376/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Verzeichnis bestehender Labor

betriebe in Österreich - Kennzeichnung gerichtet, die folgenden 
wortlaut hat: 

"1. Welche Vorarbeiten hat Ihr Ressort bisher hinsichtlich eines 
einheitlichen Kennzeichnungssystems für Bio- und Gentechnikla
bors, einschlägige Produktionsstätten und Transportsysteme 
geleistet'? 

2. Wann wird ein solches Kennzeichnungssystem in Österreich ein
geführt? 

3. Arbeitet Ihr Ressort an der Erstellung eines vollständigen 
Verzeichnisses der in Österreich errichteten, in Betrieb be
findlichen oder stillgelegten 8io- und Gentechniklabors und 

. einschlägigen Produktionsstätten? 

4. Wenn nein: welche Stelle erarbeitet ein Verzeichnis gemäß 
Punkt 47 

5. Werden Sie veranlassen, daß dieses Verzeichnis den Experten 
und Mitgliedern der Gentechnik-Enquete-Kommission zur Verfü
gung gestellt wird?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

3376/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

Zu den Fragen 1 bis 5: 

Für gentechnische Labors und Produktionsstätten sind im Rahmen der 

Vorarbeiten zu einem Gentechnikgesetz, die derzeit in meinem Res

sort durchgeführt werden, rechtliche Grundlagen vorgesehen. 

Ein vollständiges Verzeichnis aller in österreich befindlichen 
Bio- und Gentechniklaborsbzw. einschlägigen Produktions stätten 
steht meinem Ressort mangels entsprechender Rechtsgrundlage der

zeit nicht zur Verfügung. 

Eine allfällige Zuständigkeit hiefür liegt, soferne es sich dabei 

um gewerbliche Betriebe handelt, bei den Gewerbebehörden, für 

Universitätsinstitute und sonstige wissenschaftliche Einrichtungen 

beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Fragen des 
Transports und der damit verbundenen Kennzeichnungsvorschriften 
ressortieren zum Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr. 
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